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Gesetz  
über die Organisation des Regierungsrates  
und der kantonalen Verwaltung (OG RR)
(Änderung vom 2. November 2015; Immobilienplanung)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Bericht und Antrag der Kommission für 
Planung und Bau vom 17. März 20151,

beschliesst:

I. Das Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der 
kantonalen Verwaltung vom 6. Juni 20054 wird wie folgt geändert:3

Marginalie zu § 34:
Führung und Steuerung 
a. im Allgemeinen 

b. Immobilien-
planung

§ 34 a.    Der Regierungsrat erstellt jährlich eine langfristige, stra-
tegische Planung für die Immobilien des Kantons und seiner öffent-
lich-rechtlichen Anstalten und leitet sie dem Kantonsrat zur Genehmi-
gung weiter. Ausgenommen sind die Immobilien:
a. der Zürcher Kantonalbank,
b. der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich,
c. der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich,
d. der Gebäudeversicherung.

Marginalie zu § 40:
Organisation der Verwaltungseinheiten und Selbsteintritt 
a. im Allgemeinen

b. bei der  
Immobilien-
planung

§ 40 a.    1 Die Baudirektion ist für die Immobilien im Eigentum 
des Kantons zuständig. Sie bezeichnet hierfür eine Verwaltungsein-
heit. Die Baudirektion setzt die Immobilienplanung gemäss § 34 a um 
und setzt die Investitionsmittel entsprechend der Immobilienplanung 
ein. Sie erfüllt folgende Aufgaben: 
a. angemessene Versorgung der kantonalen Verwaltung und der öffent-

lich-rechtlichen Anstalten mit Immobilien,
b. Projektentwicklung, Projektplanung und Projektausführung,
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c. optimale Ausschöpfung der Investitionsmittel für Immobilien,
d. Vertretung der Eigentümerinteressen des Kantons,
e. Sicherung der Werterhaltung der Immobilien. 

2 Der Regierungsrat kann das kaufmännische, technische und infra-
strukturelle Gebäudemanagement oder Teile davon an die Nutzer dele-
gieren.

3 Der Regierungsrat legt für die kantonalen Immobilien Standards 
fest, welche die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Nachhaltig-
keit berücksichtigen.

4 Die Direktionen und die öffentlich-rechtlichen Anstalten legen
ihre Raumbedürfnisse fest und melden diese im Rahmen der langfris-
tigen, strategischen Planung der Verwaltungseinheit. Diese überlässt 
ihnen Immobilien zur entgeltlichen Nutzung. Die Kosten für die Nut-
zung sind auszuweisen.

5 Abs. 1–4 sind nicht anwendbar auf:
a. die Zürcher Kantonalbank,
b. die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich,
c. die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, 
d. die Gebäudeversicherung,
e. die Universität Zürich.

6 Der Regierungsrat erlässt eine Verordnung zum Vollzug dieser 
Bestimmungen. Die Verordnung bedarf der Genehmigung des Kan-
tonsrates.

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 2. November 20152

Der Regierungsrat legt dem Kantonsrat die Verordnung gemäss 
§ 40 a Abs. 6 bis zum 1. Juli 2016 zur Genehmigung vor.
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II. Das Gesetz über das Zentrum für Gehör und Sprache vom 
11. Februar 20085 wird wie folgt geändert:3

Liegenschaften§ 12.    Der Kanton stellt dem Zentrum die betriebsnotwendigen
Liegenschaften gemäss § 40 a des Gesetzes über die Organisation des 
Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung vom 6. Juni 20054 zur 
Verfügung.

III. Das Fachhochschulgesetz vom 2. April 20076 wird wie folgt ge-
ändert:3

Staatsmittel§ 28.    Abs. 1 unverändert.
2 Der Kanton stellt den Hochschulen die Bauten gemäss § 40 a des 

Gesetzes über die Organisation des Regierungsrates und der kantona-
len Verwaltung vom 6. Juni 20054 zur Verfügung. 

Abs. 3 unverändert.

IV. Das Gesetz über das Universitätsspital Zürich vom 19. Septem-
ber 20057 wird wie folgt geändert:3

Liegenschaften§ 22.    Der Kanton stellt dem Universitätsspital die Bauten gemäss 
§ 40 a des Gesetzes über die Organisation des Regierungsrates und der 
kantonalen Verwaltung vom 6. Juni 20054 zur Verfügung.

Abs. 2 und 3 werden aufgehoben. 

V. Das Gesetz über das Kantonsspital Winterthur vom 19. Septem-
ber 20058 wird wie folgt geändert:3

Liegenschaften§ 21.    Der Kanton stellt dem Kantonsspital Winterthur die Bauten 
gemäss § 40 a des Gesetzes über die Organisation des Regierungsrates 
und der kantonalen Verwaltung vom 6. Juni 20054 zur Verfügung.

Abs. 2 und 3 werden aufgehoben.
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VI. Diese Gesetzesänderungen treten wie folgt in Kraft:
a. am 1. Januar 2016 die Übergangsbestimmung zur Änderung vom 

2. November 2015 des Gesetzes über die Organisation des Regie-
rungsrates und der kantonalen Verwaltung vom 6. Juni 2005,

b. am 1. Januar 2018 die übrigen Bestimmungen.

Im Namen des Kantonsrates
Die Präsidentin: Der Sekretär: 
Theresia Weber-Gachnang Roman Schmid

Gegen diese Gesetzesänderung wurde kein Referendum ergriffen (ABl
2016-02-05).

1 ABl 2015-03-27.
2 In Kraft seit 1. Januar 2016.
3 Inkrafttreten: 1. Januar 2018.
4 LS 172.1.
5 LS 412.41.
6 LS 414.10.
7 LS 813.15.
8 LS 813.16.
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